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Benötigte Unterlagen für KFZ-ANMELDUNG: 

 Kaufvertrag Leasingbestätigung oder sonstiger Besitznachweis 
 Versicherungsbestätigung (kontaktieren Sie Ihren Versicherungsbetreuer)  
 Fahrzeugdokumente (Typenschein oder Einzelgenehmigungsbescheid*, EU-

Übereinstimmungsbescheinigung) 
 Prüfgutachten nach § 57a KFG (sofern „Pickerl-Überprüfung“ bereits fällig war) 
 Zulassungsgebühren (in Bar) 
 Amtlicher Lichtbildausweis (Antragsteller oder dessen Bevollmächtigter) 
 

Benötigte Unterlagen für KFZ-UMMELDUNG: 

 Amtlicher Lichtbildausweis (Antragsteller oder dessen Bevollmächtigter) 
 Zulassungsschein bzw. beide Zulassungsbescheinigungen (Teil 1 und 2)  
 Typenschein oder Einzelgenehmigungsbescheid 
 WICHTIG: bei jedem Wohnsitzwechsel oder Namensänderung 
 

Benötigte Unterlagen für KFZ-ABMELDUNG: 

 Kennzeichentafel(n) 
 Typenschein oder Einzelgenehmigungsbescheid 
 Zulassungsschein bzw. beide Zulassungsbescheinigungen (Teil 1 und 2)  
 Amtlicher Lichtbildausweis (Antragsteller oder dessen Bevollmächtigter) 
 

Umstieg auf EU-KENNZEICHEN:  

 Derzeitig angebrachte Kennzeichentafeln 
 Zulassungsschein bzw. beide Zulassungsbescheinigungen (Teil 1 und 2)  
 Prüfgutachten nach § 57a KFG (sofern „Pickerl-Überprüfung“ bereits fällig war) 
 Amtlicher Lichtbildausweis (Antragsteller oder dessen Bevollmächtigter) 
 

Für PKW-ÜBERSTELLER (Zulassung von grünen Überstellungskennzeichen)  

 Kaufvertrag auf PKW-Übersteller 

 Prüfgutachten nach § 57a KFG (sofern „Pickerl-Überprüfung“ bereits fällig war) 

 Führerscheinkopie des PKW-Überstellers 

 Typenschein oder Einzelgenehmigungsbescheid 

 Zulassungsgebühren (in Bar) 

 Amtlicher Lichtbildausweis (Antragsteller oder dessen Bevollmächtigter) 
 

Für UNTERNEHMER (Zulassung von blauen Probefahrkennzeichen) 

 Gewerbeschein (für Fahrzeughandel) 

 Genehmigungsbescheid von der zuständigen Behörde 

 Zulassungsgebühren (in Bar)  

 Amtlicher Lichtbildausweis (Antragsteller oder dessen Bevollmächtigter) 
 

VERLUST/ DIEBSTAHL von Kennzeichentafel/n oder Zulassungsschein 

 Verlust- oder Diebstahlbestätigung der Polizei 

 Typenschein oder Einzelgenehmigungsbescheid  

 Gebühr (bei Verlust der Kennzeichentafel/n) 

 Amtlicher Lichtbildausweis (Antragsteller oder dessen Bevollmächtigter) 


